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82.   
Leitungen: Bestellung zum 1. Stellvertreter des Leiters der Organisationseinheit für Forschungs-
infrastruktur (O-FIS) – Korrektur eines Redaktionsfehlers 
Die Bestellung zum 1. Stellvertreter des Leiters der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur (O-
FIS) veröffentlicht im 8. Stück des Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz im Studienjahr 
2012/13 vom 23.01.2013, RN 70, wird aufgrund eines Redaktionsfehlers wie folgt ersetzt: 
 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß § 4 Abs. 1 der 
organisatorischen Gliederung der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur, idgF, iVm § 10 Abs. 1 
lit. des Organisationsplanes der Medizinischen Universität Graz idgF entsprechend dem Vorschlag des 
zuständigen Mitgliedes des Rektorates  
 

 Herrn Univ.-Prof. Dr. Berthold HUPPERTZ 

zum 1. Stellvertreter des Leiters der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur (O-FIS) 

für den Verantwortungs- und Aufgabenbereich der Biobank  

mit der Bezeichnung Direktor der Biobank Graz 

mit Wirkung ab 01.01.2013 bis zum 31.12.2016,  

vorbehaltlich struktureller Veränderungen, 

 

bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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83.   
Entwicklungsplan – Änderung 
Die Vorsitzende des Universitätsrates, Frau Dr.

in
 Cattina Maria LEITNER, gibt bekannt, dass der Universi-

tätsrat der Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 29.01.2013 gem. § 21 Abs. 1 Z 1 UG 
idgF. die nachfolgenden Änderungen des Entwicklungsplanes auf Antrag des Rektorates und nach Be-
schluss des Senates genehmigt hat: 
 
1. Textänderung bei "Professuren und wissenschaftlicher Staff" (Entwicklungsplan S. 53)  
2. Textänderung bei "Professur für Biomarkerforschung" (Entwicklungsplan S.56)  
3. Errichtung einer Klinischen Schwerpunktprofessur gem. § 98 UG an der Univ.-Klinik für Dermatologie
 und Venerologie mit dem Titel "Dermatologie mit besonderer Berücksichtigung der Photobiologie und
 Bioimmuntherapie" 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 
84.   
Richtlinie des Senates: Richtlinie für die Erstellung einer Dissertation für die Doktoratsstudien an 
der Medizinischen Universität Graz 

Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der 

Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 23.01.2013 auf Beschluss der Studienkommission 
Doktoratsstudien vom 16.01.2013 folgende geänderte Richtlinie beschlossen hat:  
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Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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85.   
Richtlinien des Senates: Richtlinien der Medizinischen Universität Graz (MUG) betreffend das  
Verfahren für die Verleihung des Titels einer Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der 
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 23.01.2013 gemäß § 25 Abs. 1 Z 15 UG idgF  
folgende geänderte Richtlinie beschlossen hat: 
 



- 14 - 

____________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 06.02.2013, StJ 2012/13, 10.Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 15 - 

____________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 06.02.2013, StJ 2012/13, 10.Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 



- 16 - 

____________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 06.02.2013, StJ 2012/13, 10.Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 
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86. 
Satzungsteil: Studienrecht: § 52 - Studiengebühren", gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 UG und § 19 UG -  
Änderung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat in seiner 
Sitzung vom 23.01.2013 auf Vorschlag des Rektorates vom 14.01.2013 folgende Satzungsänderung 
beschlossen hat: 
 
"§ 52 Studienbeitrag 
(1) Ein Studienbeitrag ist gemäß den Bestimmungen des § 91 UG idgF zu entrichten. 
(2) Diese Bestimmung tritt rückwirkend mit 8.1.2013 in Kraft" 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 

87.   
Verordnung über die Zulassungsbeschränkung im Bachelorstudium Pflegewissenschaft für das 
Kalenderjahr 2013 
Das Rektorat der Medizinischen Universität Graz hat gemäß § 124b Universitätsgesetz 2002 idgF, per 
Beschluss nach Anhörung des Senates folgende Verordnung über die Zulassungsbeschränkungen im 
Bachelorstudium Pflegewissenschaft erlassen, die vom Universitätsrat genehmigt worden ist: 
 
Präambel 
Die Medizinische Universität Graz führt auf Basis von § 124b Universitätsgesetz 2002 idgF (UG) 
ein Aufnahmeverfahren für alle Studienwerberinnen und Studienwerber durch. 
Sinn dieser Verordnung ist die Regelung der Zulassung nach den Vorgaben des § 124b UG idgF. Gemäß 
der Publikation des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung „Österreichisches Hoch-
schulrecht‘‘ (Heft 1, 2007) fällt das Bachelorstudium Pflegewissenschaft in die Gruppe der Medizinischen 
Studienrichtungen. 
Das Bachelorstudium Pflegewissenschaft ist eine in dieser Form völlig neue duale Ausbildung, die in 
Kooperation mit der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am LKH-Universitäts-
klinikum Graz und dem Land Steiermark angeboten wird. Zusätzlich zum Erwerb des akademischen  
Grades Bachelor ist die Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege zur/m 
Diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester/pfleger in allgemeiner Gesundheits- und Kranken-
pflege mit der entsprechenden Berufsberechtigung inkludiert. 
Die Ausbildung führt somit zu zwei vollwertigen Abschlüssen (Bachelor der Pflegewissenschaft und  
Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenschwester/pfleger in allgemeiner Gesundheits- und Kranken-
pflege). Dies bedingt, dass die Studierenden auch Schülerinnen/Schüler an der Schule für allgemeine 
Gesundheits- und Krankenpflege am LKH-Universitätsklinikum Graz sein müssen. Es ist nicht möglich, 
nur das Bachelorstudium zu belegen, ohne Schülerin/Schüler der Schule für allgemeine Gesundheits- 
und Krankenpflege am LKH-Universitätsklinikum Graz zu sein. 
Die Ausbildungsplätze an der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am LKH-
Universitätsklinikum Graz werden ebenfalls mittels eines gesonderten Aufnahmeverfahrens vergeben. Es 
ist somit unbedingt notwendig, sowohl am durch diese Verordnung geregelten Aufnahmeverfahren der 
Medizinischen Universität Graz als auch am Aufnahmeverfahren an der Schule für allgemeine Gesund-
heits- und Krankenpflege am LKH-Universitätsklinikum Graz teilzunehmen. 
Die endgültige Vergabe der Studienplätze erfolgt in Zusammenarbeit der Medizinischen Universität Graz 
mit der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am LKH-Universitätsklinikum Graz. 
 
TEIL I - Geltungsbereich 
§ 1 Das in diesem Teil der Verordnung festgelegte Aufnahmeverfahren gilt für das Bachelorstudium  
Pflegewissenschaft an der Medizinischen Universität Graz. 
§ 2 Das Aufnahmeverfahren gilt für alle Studienwerberinnen und Studienwerber, die im Studienjahr 
2013/2014 erstmals zum Bachelorstudium Pflegewissenschaft an der Medizinischen Universität Graz 
zugelassen werden wollen. 
Ausgenommen sind jene Studienwerberinnen und Studienwerber, die in Teil III dieser Verordnung be-
schrieben werden. 
Zahl der Studienplätze 



- 18 - 

____________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 06.02.2013, StJ 2012/13, 10.Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

§ 3 Die gesetzlichen Vorgaben werden durch das Aufnahmeverfahren umgesetzt. Für das Studienjahr 
2013/2014 werden gem. § 124b Abs 5 UG idgF 72 Studienplätze vergeben. 
 
TEIL II - Verfahren 
§ 4 Anzuwendende Verfahrensregelung 
Auf das gegenständliche Aufnahmeverfahren kommt ausschließlich die Verfahrensregelung dieser  
Verordnung zur Anwendung. 
§ 5 Registrierung und Zulassung zum Aufnahmeverfahren 
(1) Alle Studienwerberinnen und Studienwerber, die sich um einen Studienplatz im Bachelorstudium  
Pflegewissenschaft an der Medizinischen Universität Graz bewerben möchten, haben innerhalb der vom 
Rektorat vorgegebenen Anmeldefrist, die am 01.03.2013 beginnt und am 24.05.2013 um 24:00 Uhr  
endet, an der Registrierung über die vom Rektorat eingerichtete Website im Internet teilzunehmen. 
(2) Die Registrierung ist Voraussetzung für die Zulassung zur Teilnahme am Aufnahmeverfahren. Eine 
Registrierung außerhalb der vom Rektorat festgesetzten Frist oder ohne Benützung der vom Rektorat 
eingerichteten formalen Hilfsmittel ist nicht zulässig. Eine unvollständig ausgefüllte, wahrheitswidrige, 
nicht den Formvorschriften entsprechende oder nicht fristgerechte Registrierung ist ungültig und bleibt 
unberücksichtigt. Eine Fristerstreckung zur Registrierung ist nicht zulässig. 
(3) Zusätzlich zur Registrierung der Medizinischen Universität Graz ist die korrekte Anmeldung zum Auf-
nahmeverfahren für die Kombi-Ausbildung an der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege 
am LKH-Universitätsklinikum Graz notwendig, um zum Aufnahmetest zugelassen zu werden. 
§ 6 Verfahrensablauf 
(1) Der Aufnahmetest findet am 05.07.2013 statt. 
(2) Der Aufnahmetest ist keine Prüfung iSd. §§ 72 ff UG idgF. Die Bestimmungen der §§ 72 bis 79 UG 
idgF finden keine Anwendung. 
(3) Der Aufnahmetest setzt sich wie folgt zusammen:  
a.) Basiskenntnistest für Medizinische Studien der Medizinischen Universität Graz (BMS) 
Der BMS besteht aus einem standardisierten Kenntnistest im Multiple-Choice-Format, anhand dessen 
das schulische Vorwissen über medizinrelevante Grundlagenfächer, insbesondere Biologie  
erfasst wird.  
b) Textverständnis (TV) 
Durch diesen, ebenfalls im Multiple-Choice-Format angebotenen, Testteil werden die Lesekomptenz und 
das Verständnis von Texten überprüft. 
c.) Situational-Judgement-Test (SJT) 
Dieser Testteil überprüft, ebenfalls im Multiple-Choice-Format, Wissen über sozial kompetentes Handeln 
im Sinne des biopsychosozialen Modells von Gesundheit und Krankheit  
(4) Für die einzelnen Teilbereiche der Tests werden Punkte vergeben und zu einer Gesamtpunkteanzahl 
addiert. 
(5) TeilnehmerInnen am Aufnahmetest, die den ordnungsgemäßen Testablauf beeinträchtigen, können 
durch die Aufsichtsperson von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlossen werden. In diesem Fall 
zählt als Testergebnis des/der Studienwerber/in das bis zum Ausschluss erzielte Resultat. 
(6) TeilnehmerInnen am Aufnahmetest, die das Testergebnis durch Unredlichkeiten zu beeinflussen ver-
suchen, können durch die Aufsichtsperson von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlossen werden. 
Unredlichkeiten sind insbesondere die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, die Benützung von Foto-
apparaten, Handys, PDAs, PCs oder sonstigen elektronischen Geräten während des Tests oder das  
Bearbeiten eines Testabschnitts außerhalb der dafür zugestandenen Zeit. Werden TeilnehmerInnen am 
Aufnahmetest wegen Unredlichkeit von der weiteren Teilnahme am Test ausgeschlossen oder werden 
Unredlichkeiten nach Abschluss des Aufnahmetests festgestellt, wird der Aufnahmetest mit null Punkten 
bewertet. 
§ 7 Vergabe der Studienplätze 
(1) Die Vergabe der Studienplätze wird schnellstmöglich, aber jedenfalls bis zum 09.08.2013 im Internet 
veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
(2) Die Kandidatinnen/Kandidaten werden nach der Gesamtpunkteanzahl gereiht. 
(3) Studienplätze können nur an Personen vergeben werden, die auch an der Schule für allgemeine  
Gesundheits- und Krankenpflege am LKH-Universitätsklinikum Graz am Auswahlverfahren teil-
genommen und dieses positiv abgeschlossen haben. 
(4) Die in dieser Verordnung genannte Studienplatzzahl kann durch Beschluss des Rektorates für das 
Studienjahr 2013/2014 erhöht werden. 
§ 8 Konsequenz des Aufnahmeverfahrens 
(1) Die Zulassung zum Bachelorstudium Pflegewissenschaft an der Medizinischen Universität Graz setzt 
voraus, dass die Studienwerberin/der Studienwerber einen Studienplatz aufgrund des Aufnahme- 
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verfahrens erhalten hat, die Zulassungsvoraussetzungen gem. §§ 60 ff UG idgF erfüllt und am Auswahl-
verfahren der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am LKH-Universitätsklinikum Graz 
teilgenommen und dieses positiv abgeschlossen hat. 
(2) Jene Studienwerberinnen/Studienwerber, die nicht sowohl das Auswahlverfahren gemäß den Be-
stimmungen dieser Verordnung als auch das Auswahlverfahren der Schule für allgemeine Gesundheits- 
und Krankenpflege am LKH-Universitätsklinikum Graz positiv abgeschlossen haben, können für das  
Bachelorstudium Pflegewissenschaft an der Medizinischen Universität Graz nicht zugelassen werden. 
Eine Aufnahme von Studienwerberinnen/Studienwerbern erfolgt ausschließlich zu Beginn eines Studien-
jahres; eine Zulassung während des laufenden Studienjahres erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon sind 
jene Studienwerberinnen/Studienwerber, die in Teil III dieser Verordnung beschrieben werden. 
(3) StudienwerberInnen, die einen Studienplatz erhalten, werden bis spätestens 23. August 2013 per  
E-Mail darüber verständigt. Die Zulassung erfolgt im Zeitraum vom 26. August 2013 bis zum  
13. September 2013. Zur Durchführung der Zulassung muss von den StudienwerberInnen verpflichtend 
ein Termin, entsprechend der Vorgaben im Verständigungs-E-Mails, vereinbart werden. 
(4) Ausgenommen von der in Abs. (3) angeführten Regelung sind Studienwerberinnen und Studien-
werber, die keine EU-BürgerInnen und ihnen in Hinblick auf den Studienzugang gleichgestellte Personen 
sind. Für diese gilt die Regelung laut § 61 Abs. 4 UG idgF. 
(5) Ein neuerlicher Antritt zum Aufnahmeverfahren zu einem Folgetermin ist zulässig. 
 
Teil III - Sonderregelungen 
§ 9 Erasmusstudierende 
(1) Studierende aus dem ERASMUS-Mobilitätsprogramm oder aus gleichwertigen, internationalen, zeit-
lich befristeten Austauschprogrammen müssen, unter der Voraussetzung, dass sie nach spätestens zwei 
Semestern die Medizinische Universität Graz wieder verlassen, nicht am Aufnahmeverfahren teilnehmen. 
 
Teil IV - Organe im Aufnahmeverfahren 
§ 10 Die Vizerektorin/Der Vizerektor für Studium und Lehre 
In erster Linie entscheidet gem. geltender Geschäftsordnung des Rektorates, veröffentlicht im MTBl 15. 
Stk, RN 94 vom 02.05.2012 idgF, die Vizerektorin/der Vizerektor für Studium und Lehre für das  
zuständige Rektorat. 
 
Teil V - Allgemeine Bestimmungen 
§ 11 Sofern eine oder mehrere Bestimmungen oder einzelne Teile dieser Verordnung ganz oder teilweise 
unwirksam sind oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 
§ 12 Die Verordnung tritt mit Veröffentlichung im Mitteilungsblatt in Kraft und gilt bis zum rechtskräftigen 
Inkrafttreten einer neuen Verordnung durch das Rektorat der Medizinischen Universität Graz. 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 

88.   
Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin - 
Fristen 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef Smolle, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß § 124b UG 2002 
idgF sowie §§ 6 f der Verordnung über die Zulassungsbeschränkung zu den Diplomstudien Human- und 
Zahnmedizin, veröffentlicht im 7. Stück des Mitteilungsblattes der Medizinischen Universität Graz im  
Studienjahr 2012/13 vom 09.01.2013, RN 67; folgende Fristen festgelegt hat: 
 

 Internetanmeldung  01. – 20. Februar 2013 über www.medizinstudieren.at 

 Überweisung der Kostenbeteiligung  27. Februar – 12. März 2013 
 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 
Rektor 

 
 

  

http://www.medizinstudieren.at/


- 20 - 

____________________________________________________________________________________ 
     MTBl. vom 06.02.2013, StJ 2012/13, 10.Stk 

   
Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 

MTBl. zu veröffentlichenden Textes verantwortlich. 

 

89.   
Universitätslehrgang (ULG) Interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 23.01.2013 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 21.01.2013 folgenden  
Studienplan beschlossen hat: 
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90.   
Universitätslehrgang (ULG) für Gesundheitserziehung 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Anton SADJAK, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 23.01.2013 gemäß § 25 Abs. 1 Z 10 UG idgF auf 
Beschluss der Studienkommission für Postgraduale Ausbildungen vom 21.01.2013 folgenden Studien-
plan beschlossen hat: 
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91. Ausschreibung von Stellen 
 

Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 

gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des Kollektiv-

vertrages ausschreibt: 

 

 
91.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifi-
kation werden Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Wir sind bemüht, bei geeigneten Qualifikationen, Menschen mit Behinderung einzustellen und freuen 
uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
Ärztin/Arzt in Fachärztinnenausbildung 

(Verwendungsgruppe B1 ) 
an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Klinische Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 

Teilzeit: 36 Wochenstunden, befristet auf die Dauer der Reduzierung 
 
Kernaufgaben: 
 Mitarbeit in Lehre und Forschung 
 PatientInnenbehandlung 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Abgeschlossenes Studium der Zahnmedizin 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Interesse an Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.050,72 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Hans Kärcher, Leiter Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, gerne zur Verfügung. Kontakt: hans.kaercher@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-82565 bzw. 
Barbara Ostermann: Tel.: +43/316/385-13989. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W82 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
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UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Klinische Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

befristet auf 6 Jahre 
 
Kernaufgaben: 
 Mitarbeit in Lehre und Forschung 
 PatientInnenbehandlung 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Abgeschlossenes Studium der Zahnmedizin 
 Abgeschlossene Ausbildung zum Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Interesse an Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.900,42 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Hans Kärcher, Leiter Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, gerne zur Verfügung. Kontakt: hans.kaercher@medunigraz.at. Tel.: +43/316/385-82565 bzw. 
Barbara Ostermann: Tel.: +43/316/385-13989. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W83 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Radiologie,  
Klinische Abteilung für Kinderradiologie,  

befristet bis FachärztInnenabschluss, längstens 7 Jahre 
 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Mitwirkung bei Forschungsprojekten 
 Durchführung anwendungsbezogener Forschungsvorhaben 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen von Vorträgen und  

Postern für nationale und internationale Fortbildungsveranstaltungen 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen nach Maßgabe der gesetzlichen Möglichkeiten 
 Unterstützung bei der Betreuung von Studierenden und im Wissenschaftsmanagement: Ausbildung, 

Fortbildung in ausgewählten Themen 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Absolvierte Gegenfächer erwünscht 
 Praktische und wissenschaftliche Vorerfahrung in Radiologie erwünscht 

mailto:hans.kaercher@medunigraz.at
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 Vorerfahrung in der Lehre bzw. Studierendenbetreuung erwünscht 
 Grundlegende EDV-Kenntnisse 
 Sehr gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Fähigkeit zu teamorientiertem und interdisziplinärem Arbeiten 
 Belastbarkeit und Flexibilität 
 Freude an neuen Herausforderungen 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.050,72 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer  
Qualifizierungsvereinbarung möglich. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Meinrad Beer, Leiter der Klinischen Abteilung für Kinderradiologie,  
Universitätsklinik für Radiologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: meinrad.beer@medunigraz.at,  
Tel.: +43/316/385-80970. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W94 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

UniversitätsassistenIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Radiologie,  
Klinische Abteilung für Kinderradiologie,  

befristet auf 2 Jahre 
 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Mitarbeit bei Forschungsprojekten 
 Selbstständige Erstellung von Publikationen und Präsentationen  
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Facharzt/Fachärztin für Radiologie 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Wissenschaftliche Vorerfahrung von Vorteil 
 Grundlegende EDV-Kenntnisse 
 Gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Fähigkeit zu interdisziplinärem Arbeiten 
 Belastbarkeit und Flexibilität 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von 3.900,42 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
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Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Meinrad Beer, Leiter der Klinischen Abteilung für Kinderradiologie, 
Universitätsklinik für Radiologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: meinrad.beer@medunigraz.at,  
Tel.: +43/316/385-14202. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W95 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 

 
 

UniversitätsassistentIn 
(Verwendungsgruppe B1) 

am Institut für Pathophysiologie und Immunologie 
befristet auf 6 Jahre  

 
Kernaufgaben: 
 Selbstständige Forschungstätigkeiten und Mitarbeit bei Forschungsaufgaben 
 Selbstständige Durchführung von Lehrveranstaltungen und Betreuung von Studierenden 
 Mitarbeit und Unterstützung bei der Nachwuchsförderung von MedizinerInnen und  

WissenschafterInnen (DoktorandInnen, DiplomandInnen) 
 Aufbau und Leitung einer Arbeitsgruppe zu molekularen Mechanismen der Tumorgenese und  

Metastasierung von neuroendokrinen Tumoren 
 

Fachliche Anforderungen: 
 Doktoratsstudium mit biomedizinischer Ausrichtung 
 Kenntnisse über molekularbiologische, histologische und immunologische Methoden von Vorteil 
 Kenntnisse über In-situ-Hybridisierung, Angiogenese-Assays, Metastasierungs-Assays und  

Biostatik von Vorteil 
 Etablierung neuer Zelllinien von neuroendokrinen Tumoren 
 Erfahrung mit Tierversuchen von Vorteil 
 Erfahrung in der Durchführung von wissenschaftlichen Projekten und Kontakte zu internationalen 

Forschungsorganisationen von Vorteil 
 Spezifische EDV-Kenntnisse (MS-Office) 
 Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Englisch) 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Kooperationsbereitschaft und Offenheit 
 Strukturierte, analytische Arbeitsweise und Organisationsgeschick 
 Kommunikative und soziale Kompetenz sowie herausragendes Engagement 
 Team- und Konfliktlösungsfähigkeit 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.381,70 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 

BEI LAUFBAHNSTELLEN: Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten 
durch den Abschluss einer Qualifizierungsvereinbarung möglich. 

Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Anton Sadjak, Institutsvorstand des Institutes für Pathophysiologie 
und Immunologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: anton.sadjak@medunigraz.at, Tel.: +43/316/380-4290. 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
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Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W99 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

 an der Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin 
bis FachärztInnenabschluss, längstens 7 Jahre 

 
Kernaufgaben: 
 Selbstständige Abwicklung und Mitwirkung an Forschungsprojekten in den Bereichen  

Transfusionsmedizin, Zell- und Gewebetherapie und regenerative Medizin 
 Interdisziplinäre PatientInnenbetreuung (Hämato- /Onkologie, Hämostaseologie, Intensivmedizin) 
 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des Diplomstudiums Humanmedizin 

und im Rahmen von Doktoratsstudien 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Abgeschlossener Turnus, jedenfalls absolvierte Gegenfächer 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Gute Englisch- und EDV-Kenntnisse 
 Organisations- und Teamfähigkeit 
 Facheinschlägige Vorerfahrung bzw. wissenschaftlicher Publikationsnachweis von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Teamorientierung  
 Interesse an aktiver Forschung in einem multidisziplinären Arbeitsfeld 
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.050,72 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld mit einer verantwortungsvollen Tätigkeit in 
einem engagierten Team. Das seit 1994 eigenständige medizinische Fach „Blutgruppenserologie und 
Transfusionsmedizin“ stellt ein neues, herausforderndes Aufgabengebiet dar, in dem viel Raum für  
Innovation und Gestaltungsfreiheit bleibt. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir Ihnen umfang-
reiche Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Gerhard Lanzer, Klinikvorstand der Univ.-Klinik für Blutgruppen 
serologie und Transfusionsmedizin, gerne zur Verfügung. Kontakt: gerhard.lanzer@medunigraz.at,  
Tel.: +43/316/385-13068. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W70 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
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Für die inhaltliche Richtigkeit sowie die sprachliche und grafische Ausgestaltung zeichnet das/der verfassende Gremium/Organ/Funktionsträger des im 
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Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,  
befristet auf die Dauer der Karenzierung 

 
Kernaufgaben: 
 PatientInnenbetreuung 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Mitarbeit in der Lehre/Betreuung von StudentInnen 
 Mitarbeit bei Forschungsprojekten  
 Wissenschaftliche Tätigkeit 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Erfahrung im Umgang mit wissenschaftlichen Themen der Geburtshilfe und Gynäkologie erwünscht 
 Absolvierte Gegenfächer von Vorteil 
 Praktische und wissenschaftliche Vorkenntnisse in Gynäkologie und Geburtshilfe erwünscht 
 Gute EDV-Kenntnisse (MS Office) 
 Ausgezeichnete Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 Kommunikative Kompetenz 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.050,72 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Uwe Lang, Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, gerne zur Verfügung. Kontakt: obgyn@medunigraz.at; Tel.: +43/316/385-12150. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W81 ex 2012/13  bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin,  
Klinische Abteilung für Kardiologie 

bis FachärztInnenabschluss; längstens 7 Jahre  
 
Kernaufgaben: 
 PatientInnenbetreuung auf höchstem Niveau 
 Wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet kardiologischer Grundlagenforschung 
 Universitäre Lehre und Betreuung von Studierenden im Rahmen des Diplomstudiums  

Humanmedizin und im Rahmen von Doktoratsstudien 
 Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
 Mitarbeit im interdisziplinären Herzzentrum (unter anderem Rotation auf die Herzchirurgie) 
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Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Vorkenntnisse in klinischer Kardiologie und kardiologischer Grundlagenforschung von Vorteil 
 Vorkenntnisse in Intensivmedizin von Vorteil 
 
Erwünschte Zusatzqualifikationen: 
 Wissenschaftlicher Auslandsaufenthalt von besonderem Vorteil 
 Exzellente Englischkenntnisse 
 Erfolgreiche Publikationstätigkeit von besonderem Vorteil  
 Fähigkeit zum Aufbau einer eigenen Arbeitsgruppe vorteilhaft  
 Erfahrung im Umgang mit Tiermodellen für kardiovaskuläre Erkrankungen von Vorteil 
 Erfahrung in der Durchführung von Klinischen Studien von Vorteil 
 Kenntnisse auf dem Gebiet der Biostatistik und Epidemiologie von Vorteil 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Selbständiges Arbeiten 
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit 
 Teamorientierung  
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.050,72 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 

Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer 
Qualifizierungsvereinbarung möglich.  

Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof.
 

Dr. Burkert Pieske, Leiter der Abteilung für Kardiologie, gerne zur  
Verfügung. Kontakt: burkert.pieske@medunigraz.at Tel.: +43/316/385-12544. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W98 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin, 
Klinische Abteilung für Onkologie 

bis FachärztInnenabschluss; längstens 7 Jahre  
 
Kernaufgaben: 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Mitarbeit bei Forschungsprojekten 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Nachweisliches Interesse/ Klinische Vorerfahrung in der Betreuung von onkologischen  

PatientInnen von Vorteil 
 Kenntnisse und klinische Vorerfahrung auf dem Gebiet der Palliativmedizin erwünscht 
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 Vorerfahrung in der Durchführung/ Begleitung von präklinischen/ klinischen Forschungsprojekten  
im Bereich der Onkologie von Vorteil 

 EDV Kenntnisse 
 MEDOCS - Kenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Hohe Belastbarkeit und Flexibilität 
 Teamfähigkeit 
 Engagement 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.050,72 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei entsprechendem Erfolg sind längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten durch den Abschluss einer 
Qualifizierungsvereinbarung möglich. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg, Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie 
gerne zur Verfügung. Kontakt: hellmut.samonigg@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-13115. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W97 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 

 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Innere Medizin,  
Klinische Abteilung für Kardiologie 

vorerst befristet auf 2 Jahre 
 
Kernaufgaben: 
 Rekrutierung und Betreuung von PatientInnen im Rahmen einer klinischen Kohortenstudie 

(K-Projekt „BioPersMed“) 
 Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen 
 Unterstützung bei Lehrveranstaltungen und der Betreuung von Studierenden 

 
Anforderungsprofil: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Wissenschaftliches Doktorat von Vorteil 
 Erfahrung in der Durchführung von klinisch-wissenschaftlichen Studien im Bereich der Kardiologie 
 Gute Vorkenntnisse in klinischer Kardiologie, Spiroergometrie und Echokardiographie 
 wissenschaftliches Interesse an vaskulärer Dysfunktion und Herzinsuffizienz 
 Bereitschaft, in einem Dr.med.sci-Programm mitzuarbeiten 

 
Erwünschte Kenntnisse bzw. Qualifikationen: 
 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 EDV – Kenntnisse 

 
Persönliche Anforderungen: 
 Kommunikative und organisatorische Kompetenz 
 Teamorientierung und hohe motivative und didaktische Kompetenz 
 Hohe Belastbarkeit und Flexibilität, Teamorientierung 
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Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 3.050,72 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Burkert Pieske, Leiter der Abteilung für Kardiologie, gerne zur  
Verfügung. Kontakt: burkert.pieske@medunigraz.at Tel.: +43/316/385-12544. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D96 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 
 
91.2 Freie Stellen für das allgemeine Personal 
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail 
an: personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit 
für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bei gleicher Qualifi-
kation werden Frauen vorrangig aufgenommen. 
 
3) Wir sind bemüht, bei geeigneten Qualifikationen, Menschen mit Behinderung einzustellen und freuen 
uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 

 
SekretärIn 

(Verwendungsgruppe IIa) 
an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

Teilzeit: 20 Wochenstunden 
 
Kernaufgaben: 
 Administrative und organisatorische Abwicklungen des Forschungs- und Lehrbetriebs für  

das Human- und Zahnmedizinstudium 
 Betreuung der Bibliothek Zahnklinik 
 Betreuung des Klinikkopierers 
 Büromittelverwaltung und –ausgabe 
 Mitarbeit im Bereich der wissenschaftlichen Kliniktätigkeit 
 Literaturrecherche, -bestellung 
 Schriftverkehr der Abteilungen 
 Verwaltung der Unterrichtsräume der Zahnklinik 
 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossene Büroausbildung 
 Berufserfahrung 
 Englisch in Wort und Schrift 
 Sehr gute EDV und MS-Office-Kenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Kommunikative, organisatorische und administrative Fähigkeiten 
 Teamfähigkeit 
 Flexibilität und hohe Belastbarkeit 
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Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 1.569,10  brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Walther Wegscheider, Vorstand der Univ.-Klinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde, gerne zur Verfügung. Kontakt: walther.wegscheider@medunigraz.at.  
Tel.: +43/316/385-12886 bzw. Barbara Ostermann: Tel.: +43/316/385-13989. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A84 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

MitarbeiterIn im Fachbereich Umwelt- und Lebensmittelhygiene 
(Verwendungsgruppe IVa) 

am Institut für Hygiene,  
Mikrobiologie und Umweltmedizin 

 
Kernaufgaben: 
 Untersuchung und Begutachtung von Wasser gem. Trinkwasser- Mineralwasser- und  

Bäderhygieneverordnung 
 Absolvierung der Aus- und Weiterbildung zum Gutachter / zur Gutachterin  

nach §73 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz 
 Wissenschaftliche Mitarbeit auf dem Gebiet Umwelt- und Lebensmittelhygiene 
 Mitarbeit in der universitären Lehre  
 Qualitätsmanagement und Projektorganisation 

 
Fachliche Anforderungen: 
 Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin oder ein naturwissenschaftliches Studium  
 Kenntnisse in Qualitätsmanagement und Projektorganisation 
 Sehr gute EDV- und Statistik Kenntnisse  
 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 
Persönliche Anforderungen:  
 Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
 Teamorientierung und Flexibilität 
 Lernbereitschaft 
 Interesse an wissenschaftlichen Fragestellungen im Bereich Hygiene 
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 2.305,40 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale offerieren 
wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen O.Univ.Prof. DDr. Egon Marth, Vorstand des Institutes für Hygiene, Mikrobiologie 
und Umweltmedizin, gerne zur Verfügung. Kontakt: egon.marth@medunigraz.at, Tel.: +43/316/380-4361. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl D85 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
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Biomedizinische/r AnalytikerIn 
(Verwendungsgruppe IIIa) 

an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
befristet auf die Dauer des Beschäftigungsverbotes  

und eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 
 
Kernaufgaben:  
 Betreuung tierexperimenteller Modelle (Kleintiere)  
 Präparation, Isolation und Betreuung von Zellen  
 Molekularbiologische Laborarbeiten  
 Gewebefärbung (Immunhistochemie, Immunfluoreszenz)  
 Mitarbeit bei wissenschaftlichen Arbeiten  
 Organisatorische Arbeit  
 
Fachliche Anforderungen:  
 Abgeschlossene Ausbildung als biomedizinische/r AnalytikerIn / MTA  
 Erfahrung mit Tiermodellen bzw. Bereitschaft für die Arbeit mit Kleintiermodellen  
 Vertrautheit mit molekularbiologischen Methoden  
 Gute Englischkenntnisse  
 PC-Kenntnisse (Microsoft Office)  
 
Persönliche Anforderungen:  
 Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten in einem Team  
 Technisches Geschick unabdingbar  
 Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit  
 Interesse an internationaler Zusammenarbeit  
 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) 
von EUR 2.227,97 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Ein umfassendes Weiterbildungsangebot 
eröffnet Ihnen langfristige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof.

in
 Dr.

in
 Andrea Olschewski, Leiterin der Abteilung der Experimentellen 

Anästhesiologie, gerne zur Verfügung. Kontakt: andrea.olschewski@medunigraz.at,Tel.: +43/316/385-
72057.  
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl A92 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die  
Bewerbungsfrist endet am 27. Februar 2013 www.medunigraz.at/stellen 
 

 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 
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92. Mitteilung über Stellenausschreibungen Dritter 

 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE, gibt folgende Mitteilung über Stellenausschreibungen 

Dritter bekannt: 

 
92.1  Ausschreibung PersonalsachbearbeiterIn an der Akademie der bildenden Künste Wien 

  
An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur ehestmöglichen Besetzung: 
 

Personalsachbearbeiter_in (Kennzahl 02/2013) 
 
Sie verfügen über Berufserfahrung in der Personaladministration sowie über solide Kenntnisse im  
Bereich des allgemeinen Arbeitsrechts– idealerweise auch des Bundesdienst- und Besoldungsrechts 
(VBG, BDG, Gehaltsgesetz, etc.) – und in der Personalverrechnung und beherrschen die SAP HR und 
MS Office Anwendungen. Einer engagierten Persönlichkeit mit selbstständiger und genauer Arbeitsweise 
bieten wir einen vielseitigen und entwicklungsfähigen Aufgabenbereich. 
 
Der monatliche Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer_innen der Universitäten in 
der Gehaltsgruppe IIIb beträgt derzeit Euro 2.079. 
 
Interessent_innen bewerben sich bitte bis 28.02.2013 unter: www.akbild.ac.at/jobs 
 
Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an und ersucht 
nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen, die bei gleicher Qualifikation bevorzugt  
aufgenommen werden. Gleichfalls verpflichtet sich die Akademie der bildenden Künste Wien zu anti-
diskriminierenden Maßnahmen in der Personalpolitik. 
Die Bewerber_innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus 
Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Josef SMOLLE 

Rektor 

 

http://www.akbild.ac.at/jobs

